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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  einteilige  zusammen- 
legbare  quaderförmige  Transportpalette,  bestehend 
aus  Bodenteil,  vier  Seitenwänden  und  aufstülpba- 
rem  Deckelteil. 

Transportbehälter  der  oben  genannten  gat- 
tungsmäßigen  Art  sind  in  zahlreichen  Ausführungen 
bekannt,  beschrieben  beispielsweise  in  der  US-PS 
4  684  034  sowie  der  EP  0  236  652.  Sie  bestehen 
in  vielen  Fällen  aus  Karton  und  sind  ohne  weiteres 
zum  Transport  leichterer  oder  kleinerer  Güter  ge- 
eignet. 

Die  EP-A  0  236  652  beschreibt  eine  einteilige 
zusammenlegbare  quaderförmige  Transportpalette, 
bestehend  aus  Bodenteil,  vier  Seitenwänden  und 
einem  Deckelteil,  die  folgende  Merkmale  aufweist: 

-  Eine  Kante  des  Bodenteils  ist  über  zwei  Ril- 
lungen  mit  dazwischenliegenden  Stegen  mit 
einer  Kante  der  Seitenwand  verbunden 

-  die  beiden  Rillungen  und  Stege  liegen  so 
einander  gegenüber,  daß  das  Bodenteil  mit 
der  Seitenwand  verbunden  ist 

-  die  beiden  anderen  nicht  direkt  mit  dem  Bod- 
enteil  verbundenen  Seitenwände  sind  über  je 
eine  senkrecht  zum  Boden-  beziehungsweise 
Deckelteil  stehende  Faltlinie,  welche  symme- 
trisch  zu  den  Seitenteilen  der  Seitenwände 
angeordnet  sind,  faltbar,  wobei  die  Transport- 
palette  aus  Karton  besteht  und  im  zusam- 
mengefalteten  Zustand  nicht  wesentlich  dik- 
ker  ist  als  die  Summe  der  Dicken  von  Bod- 
enteil,  Deckelteil  und  dem  Vierfachen  der 
Seitenteile. 

Schwerere  Güter  werden  in  massiven  Paletten, 
bestehend  aus  Holz  oder  Metall  verpackt,  was  ei- 
nen  hohen  Aufwand  an  Verpackungsgewicht  erfor- 
dert  und  den  Rücktransport  unrationell  macht,  oder 
aber  die  Güter  werden  in  kleineren  Einheiten  ein- 
zeln  verpackt  und  mehrere  Kartons  auf  einer  Palet- 
te  gestapelt  zum  Transport  gebracht.  Auch  dies 
bedeutet  beim  Verpacken,  Entpacken  und  eventu- 
ellem  Rückversand  einen  hohen  Aufwand  an  Mate- 
rial,  Zeit  und  Kosten. 

Weitere  Nachteile  bekannter  Verpackungen 
sind  ungünstige  Dimensionierung  im  zusammenge- 
legten  Zustand,  so  daß  sie  zum  Rücktransport  bei- 
spielsweise  nicht  auf  Euro-Paletten  gestapelt  wer- 
den  können  oder  die  Notwendigkeit,  Hilfsmittel  wie 
Klebeband  zur  stabilen  Verpackung  beziehungswei- 
se  zum  Transport  zu  verwenden. 

Deshalb  bestand  die  Aufgabe,  eine  Palette  der 
eingangs  genannten  Art  zu  finden,  welche  nicht  die 
oben  genannten  Nachteile  aufweist. 

Neuerungsgemäß  wurde  die  Aufgabe  gelöst 
mit  einer  zusammenlegbaren  Transportpalette  mit 
den  im  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1 
genannten  Merkmalen.  Weitere  Einzelheiten  der 

Neuerung  gehen  aus  den  Unteransprüchen,  der 
Beschreibung  und  den  Zeichnungen  hervor.  Die 
Neuerung  wird  nun  anhand  von  Zeichnungen  näher 
erläutert  und  zwar  zeigen 

5  Figur  1  bis  3  die  Palette  im  mehr  oder  weni- 
ger  zusammengelegten  Zu- 
stand 

Figur  4  die  Palette  im  mehr  oder  weni- 
ger  aufgerichteten  Zustand. 

io  Die  neuerungsgemäße  Transportpalette  (Figur 
4)  besteht  aus  Karton  und  ist  zusammengesetzt 
aus  einem  rechteckigen  Bodenteil  (1)  sowie  einem 
Deckelteil  (3),  welche  jeweils  an  drei  Seiten  Borde 
(5,  6)  besitzen.  Die  Seitenwände  (2,  2',  2",  2"') 

75  sind  derart  mit  dem  Boden-  und  Deckelteil  verbun- 
den,  daß  die  untere  Längskante  (7)  der  Seitenwand 
(2),  welche  nicht  aufgebordet  ist,  gemäß  Figur  3 
über  einen  Steg  (12)  sowie  zwei  Rillungen  (9,  9') 
mit  dem  Bodenteil  verbunden  ist  und  daß  die  der 

20  Seitenwand  (2)  gegenüberliegende  Seitenwand  (2') 
an  ihrer  Oberkante  (8)  ebenfalls  über  einen  ent- 
sprechenden  Steg  und  Rillungen  an  dem  Deckelteil 
hängt.  Die  zwischen  den  Längsseitenwänden  (2 
und  2')  liegenden  Quer-Seitenwände  (2",  2"')  sind 

25  über  in  ihrer  Mitte  senkrecht  angeordnete  Rillungen 
(11,  11')  einklappbar.  Die  mit  dem  Bodenteil  ver- 
bundene  Längswand  (2)  kann  an  ihrer  Oberseite 
eine  aufklappbare  Ladeklappe  (13)  aufweisen. 

Die  Dimensionen  des  Boden-  und  Deckelteiles 
30  entsprechen  vorzugsweise  der  Euro-Paletten-Norm 

(80  x  120  cm).  Zum  Beladen  wird  das  Bodenteil 
zweckmäßigerweise  auf  einen  Palettenboden  (Figur 
4),  der  in  den  meisten  Fällen  aus  Holz  besteht, 
abgelegt,  worauf  die  Palette  aufgefaltet  wird,  was 

35  durch  den  geschilderten  Aufbau  außerordentlich 
leicht  durch  eine  Person  handhabbar  ist.  Die  Sei- 
tenwände  (2",  2"')  bekommen  durch  die  Borde  (5) 
einen  Halt  nach  außen,  da  sie  im  aufgebürdeten 
Bodenteil  eingestülpt  sind.  Nach  vollständigem  Be- 

40  laden  wird  die  Ladeklappe  eingeklappt  und  der 
Deckel  aufgestülpt. 

Zum  Rücktransport  kann  die  Palette  ebenso 
einfach  zusammengefaltet  werden  (Figuren  2  bis 
4),  wobei  sie  im  zusammengefalteten  Zustand  eine 

45  Dicke  einnimmt,  die  kaum  größer  als  die  Summe 
der  Dicken  von  Bodenteil,  Deckelteil  sowie  dem 
Vierfachen  der  Seitenteile  ist  (Figur  1).  Zweckmäßi- 
gerweise  werden  mehrere  der  aufeinandergestapel- 
ten  zusammengefalteten  Paletten  gemeinsam  auf 

50  einem  Euro-Paletten-Boden  transportiert. 
Die  Vorteile,  die  mit  der  neuerungsgemäßen 

Palette  erzielt  werden,  lassen  sich  wie  folgt  zusam- 
menfassen: 

-  Material-,  Volumen-  und  Gewichtseinsparung 
55  beim  Transport. 

-  Wiederholte  Verwendbarkeit  gegeben,  da  die 
Rücklieferung  im  geschlossenen  Zustand 
stoßgeschützt  erfolgt. 
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-  Leichtes  und  zeitgünstiges  Ver-  und  Entpak- 
ken  ohne  Hilfsmittel. 

-  Bessere  Lagerhaltung. 
-  Rationelle  Verwendung  beim  Transport  we- 

gen  Euro-Paletten-Norm. 
Wenn  die  Rillungen  (9,  10)  in  Trennlinien  um- 

gewandelt  werden,  wird  aus  den  Stegen  (12,  12') 
ein  Bord  für  die  jeweils  vierte  Kante  des  Boden- 
beziehungsweise  Deckelteils,  so  daß  die  Palette  auf 
diese  Weise  zwei-  oder  dreiteilig  statt  einteilig  aus- 
gestaltet  sein  kann.  Dabei  werden  die  oben  ausge- 
führten  Vorteile  erhalten  und  die  Raumform  wird 
nicht  verändert. 

Patentansprüche 

1.  Aus  Karton  bestehende  einteilige  zusammen- 
legbare  quaderförmige  Transportpalette,  zu- 
sammengesetzt  aus  Bodenteil,  vier  Seitenwän- 
den  und  einem  Deckelteil,  wobei  eine  Kante 
des  Bodenteils  über  zwei  Rillungen  mit  dazwi- 
schenliegenden  Stegen  mit  einer  Kante  der 
Seitenwände  verbunden  ist  und  wobei  die  bei- 
den  anderen  nicht  direkt  mit  dem  Bodenteil 
verbundenen  Seitenwände  über  je  eine  senk- 
recht  zum  Boden-  beziehungsweise  Deckelteil 
stehende  Faltlinie,  welche  symmetrisch  zu  den 
Seitenteilen  der  Seitenwände  angeordnet  ist, 
faltbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  jeweils  drei  Kanten  des  Bodenteils  (1) 
und  des  Deckelteils  (3)  der  Palette  auf- 
gebürdet  sind  (5,  6),  wobei  im  zusam- 
mengelegten  Zustand  der  Palette  die 
Kanten  der  Borde  (5,  6)  aneinandersto- 
ßen,  so  daß  die  Palette  plan  liegt 

-  die  beiden  Rillungen  und  Stege  (9,  12,  9' 
bzw.  10,  12',  10')  von  Boden-  und  Dek- 
kelteil  so  einander  gegenüberliegen,  daß 
das  Bodenteil  (1)  mit  einer  Seitenwand 
(2)  und  das  Deckelteil  (3)  mit  der  gegen- 
überliegenden  Seitenwand  (2')  verbun- 
den  ist. 

2.  Transportpalette  nach  Anspruch  1  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  aus  Karton  besteht  und 
im  zusammengefalteten  Zustand  nicht  wesent- 
lich  dicker  ist  als  die  Summe  der  Dicken  von 
Bodenteil,  Deckelteil  und  dem  Vierfachen  der 
Seitenteile. 

3.  Transportpalette  nach  den  Ansprüchen  1  bis  2 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dimensionen 
des  Boden-  und  Deckelteils  der  Euro-Paletten- 
Norm  entsprechen. 

Claims 

1.  A  one-part  collapsible  right-parallelepipedal 

transport  pallet  consisting  of  cardboard,  which 
comprises  a  bottom  part,  four  side  walls  and  a 
top  part,  one  edge  of  the  bottom  part  being 
joined  to  one  edge  of  the  side  walls  by  means 

5  of  two  scores  with  webs  lying  inbetween,  and 
the  two  other  side  walls,  not  directly  joined  to 
the  bottom  part,  being  foldable  in  each  case 
by  means  of  a  folding  line,  which  is  perpen- 
dicular  to  the  bottom  part  or  top  part,  respec- 

io  tively,  and  is  arranged  symmetrically  with  re- 
spect  to  the  side  parts  of  the  side  walls, 
wherein 

-  in  each  case  three  edges  of  the  bottom 
part  (1)  and  of  the  top  part  (3)  of  the 

is  pallet  are  bordered  (5,  6),  the  edges  of 
the  borders  (5,  6)  butting  against  one 
another  in  the  collapsed  State  of  the  pal- 
let,  so  that  the  pallet  lies  flat 

-  the  two  scores  and  webs  (9,  12,  9'  and 
20  10,  12',  10',  respectively)  of  bottom  part 

and  top  part  are  opposite  each  other  in 
such  a  way  that  the  bottom  part  (1)  is 
joined  to  one  side  wall  (2)  and  the  top 
part  (3)  is  joined  to  the  opposite  side  wall 

25  (2'). 

2.  A  transport  pallet  as  claimed  in  Claim  1  ,  which 
consists  of  cardboard  and,  in  the  collapsed 
State,  is  not  significantly  thicker  than  the  sum 

30  of  the  thicknesses  of  bottom  part,  top  part  and 
four  times  the  side  part. 

3.  A  transport  pallet  as  claimed  in  either  Claim  1 
or  claim  2,  wherein  the  dimensions  of  the 

35  bottom  part  and  top  part  conform  to  the 
Europallet  Standard. 

Revendications 

40  1.  Palette  de  transport  en  carton  parallelepipedi- 
que,  repliable  et  d'une  seule  piece,  composee 
d'une  partie  de  fond,  de  quatre  parois  laterales 
et  d'une  partie  de  couvercle,  oü  une  arete  de 
la  partie  de  fond  est  reliee,  par  l'intermediaire 

45  de  deux  rainures  ä  pattes  intermediaires,  ä 
une  arete  des  parois  laterales  et  oü  les  deux 
autres  parois  laterales,  non  directement  reliees 
ä  la  partie  de  fond,  sont  repliables,  chacune 
par  l'intermediaire  d'une  ligne  de  pliage,  per- 

50  pendiculaire  ä  respectivement  la  partie  de  fond 
et  de  couvercle  et  disposee  symetriquement 
par  rapport  aux  parties  laterales  des  parois 
laterales,  caracterisee  en  ce  que 

-  chaque  fois  trois  aretes  de  la  partie  de 
55  fond  (1)  et  de  la  partie  de  couvercle  (3) 

de  la  palette  sont  pliees  en  rebord  (5,6), 
oü,  ä  l'etat  replie  de  la  palette,  les  aretes 
viennent  au  contact  des  rebords  (5,6),  de 

3 
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sorte  que  la  palette  est  plane, 
les  deux  rainures  et  pattes 
(respectivement  9,12,9'  et  10,1  2',  10')  de 
la  partie  de  fond  et  de  couvercle  se  font 
face  mutuellement  de  teile  fagon  que  la 
partie  de  fond  (1)  est  reliee  ä  une  paroi 
laterale  (2)  et  que  la  partie  de  couvercle 
(3)  est  reliee  ä  la  paroi  laterale  (2')  oppo- 
see. 

10 
2.  Palette  de  transport  selon  la  revendication  1, 

caracterisee  en  ce  qu'elle  est  composee  de 
carton  et  qu'ä  l'etat  replie,  eile  n'est  pratique- 
ment  pas  plus  epaisse  que  la  somme  des 
epaisseurs  de  la  partie  de  fond,  de  la  partie  de  is 
couvercle  et  du  quadruple  des  parties  latera- 
les. 

3.  Palette  de  transport  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  en  ce  que  les  dimensions  de  la  20 
partie  de  fond  et  de  couvercle  correspondent  ä 
la  norme  Euro-palette. 
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